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Christus ist das Haupt des Leibes,
nämlich der Gemeinde.

Er ist der Anfang,
der Erstgeborene von den Toten.

(Kolosser 1,18)

Gott, der Herr über Leben und Tod, hat unseren Bruder

W e r n e r  H u s e m a n n
* 9. Juli 1922 † 25. März 2017

im gesegneten Alter von 94 Jahren zu sich gerufen.
Werner Husemann hat sich, geprägt durch ein christliches Elternhaus, von Kind auf in der Gemeindearbeit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Jöllenbeck engagiert und später als Organist und Kirchenmusiker seine Begabung und seine Liebe zur Mu-
sik in den Dienst der Gemeinde und des Evangeliums gestellt.
Als nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung und Landessynodaler der Evangelischen Kirche von Westfalen hat er in der 
Zeit von 1965 bis 1972 Verantwortung für die Gestalt und die Geschicke unserer Kirche übernommen.
Wir danken Gott für alles, was er unserer Kirche durch den Dienst von Bruder Werner Husemann geschenkt hat. Wir trauern 
mit den Angehörigen und befehlen den Verstorbenen der Gnade Gottes an.
In der festen Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten wissen wir ihn in Gott geborgen.

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

Annette Kurschus
Präses



  46 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 4 vom 29. April 2017 

 

 

 

 

 

Gemeindepfarrstellen............................... 49 
Sonstige Stellen............................................ 49 

Pfarrstelle bei der Bundespolizei in Sankt 
Augustin.......................................... 49 

Berichtigungen 
Richtlinie für Tageseinrichtungen für Kinder in 

der Ev. Kirche von Westfalen (TfK-RL)..... 50 

Satzungen / Verträge
	

Kreissatzung

des Evangelischen Kirchenkreises


Wittgenstein
	

Vom 28. November 2016 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises 
Wittgenstein hat auf Grund von Artikel 104 der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche von Westfa-
len (KO) folgende Kreissatzung beschlossen: 

§ 1
	
Kirchenkreis, Kirchengemeinden
	

Zum Evangelischen Kirchenkreis Wittgenstein der 
Evangelischen Kirche von Westfalen sind folgende 
Kirchengemeinden zusammengeschlossen: 
Ev. Kirchengemeinde Arfeld 
Ev. Kirchengemeinde Bad Berleburg 
Ev. Kirchengemeinde Bad Laasphe 
Ev. Kirchengemeinde Banfe 
Ev. Kirchengemeinde Birkelbach 
Ev. Kirchengemeinde Erndtebrück 
Ev. Kirchengemeinde Feudingen 
Ev. Kirchengemeinde Fischelbach 
Ev. Kirchengemeinde Girkhausen 
Ev. Kirchengemeinde Gleidorf 
Ev. Kirchengemeinde Raumland 
Ev. Kirchengemeinde Wingeshausen 
Ev. Kirchengemeinde Winterberg 
Ev. Kirchengemeinde Wunderthausen-Diedenshau-
sen 
Ev. Lukas-Kirchengemeinde im Eder- und Elsofftal 
Ev. Petri-Kirchengemeinde Dorlar 

Satzung für das Kindergartenwerk des Ev. Kir-
chenkreises Unna.................................... 50 

Rezensionen 
John Eliot Gardiner: „Bach – Musik für die Him-

melsburg“ 
Rezensentin: Gudrun Mawick................... 50 

§ 2
	
Körperschaftsrechte, Siegel
	

(1) Der Kirchenkreis führt als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts ein Siegel. 
(2) Das Siegelbild zeigt ein stilisiertes „W“ mit einem 
Querbalken im rechten Teil; es ist umschlossen mit 
den Worten: „Evangelischer Kirchenkreis Wittgen-
stein“. 

§ 3 
Geschäftsordnung 

Die Kreissynode gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 4
	
Mitglieder des Kreissynodalvorstandes
	

Der Kreissynodalvorstand besteht aus: 
a)		 der Superintendentin oder dem Superintenden-

ten, 
b)		 der Synodalassessorin oder dem Synodalasses-

sor, 
c)		 der oder dem Scriba, 
d)		 weiteren fünf Mitgliedern. 

§ 5
	
Ausschüsse, Beauftragte
	

und Einrichtungen des Kirchenkreises
	
(1) Die Kreissynode bildet folgende beratende Aus-
schüsse: 
Finanzausschuss 
Nominierungsausschuss 
Ausschuss für Theologie, Gottesdienst und Kirchen-
musik 
Ausschuss für Gemeindepädagogik 
Ausschuss für Bildung und Erziehung 
Ausschuss für Seelsorge, Beratung und Diakonie 
Ausschuss für Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung 
(2) Die Kreissynode und der Kreissynodalvorstand 
können für besondere Aufgaben weitere beratende 
Ausschüsse bilden. 
(3) Der Kirchenkreis unterhält das Abenteuerdorf 
Wittgenstein. Aufgaben, Leitung und Betrieb dieser 
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Einrichtung werden in einer besonderen Satzung ge-
regelt. 
(4) Das regionale Diakonische Werk des Kirchen-
kreises Wittgenstein wird als gemeinsame gemeinnüt-
zige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem 
Johanneswerk e. V. geführt. Aufgaben und Leitung 
werden im Gesellschaftervertrag geregelt. 

§ 6 
Kreiskirchenamt 

(1) Die Verwaltungsgeschäfte des Kirchenkreises 
werden von dem für die Ev. Kirchenkreise Siegen und 
Wittgenstein gebildeten gemeinsamen Kreiskirchen-
amt Siegen/Wittgenstein wahrgenommen. 
(2) Die näheren Regelungen trifft die Kirchenrechtli-
che Vereinbarung über die Errichtung des Kreiskir-
chenamtes Siegen/Wittgenstein. 

§ 7 
Inkrafttreten 

(1) Die Satzung bedarf der Genehmigung durch das 
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und der Veröffentlichung im Kirchlichen 
Amtsblatt. 
(2) Sie tritt nach der Erteilung der kirchenaufsichtli-
chen Genehmigung und der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung des Kirchenkreises Wittgenstein vom 24. No-
vember 1980 (KABl. 1981 S. 159), geändert am 
7. November 1988 (KABl. 1989 S. 57) und am 11. Juni 
2008 (KABl. 2008 S. 278), außer Kraft. 

Bad Berleburg, 28. November 2016 
Evangelischer Kirchenkreis Wittgenstein
	

Der Kreissynodalvorstand
	
(L. S.) Berk Liedtke 

Genehmigung 
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des 
Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein vom 
28. November 2016 

kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 27. März 2017 
Evangelische Kirche von Westfalen
	

Das Landeskirchenamt
	
In Vertretung 

(L. S.) Dr. Conring 
Az.: 030.21-5400 

Urkunden
	

Aufhebung

der 1. Pfarrstelle
	

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Gladbeck
	

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt: 

§ 1 
In der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Gladbeck, Evangelischer Kirchenkreis Gladbeck-
Bottrop-Dorsten, wird die 1. Pfarrstelle aufgehoben. 

§ 2 
Die Urkunde tritt am 1. Mai 2017 in Kraft. 

Bielefeld, 28. März 2017 
Evangelische Kirche von Westfalen
	

Das Landeskirchenamt
	
In Vertretung 

(L. S.) Wallmann 
Az.: 302.1-3118/01 

Bekanntmachungen
	

Siegel

der Ev. Christus-Kirchengemeinde


Buer, Ev. Kirchenkreis

Gelsenkirchen-Wattenscheid
	

Landeskirchenamt Bielefeld, 03.03.2017 
Az.: 010.12-3024 

Die Evangelische Christus-Kirchengemeinde Buer, 
Evangelischer Kirchenkreis Gelsenkirchen-Watten-
scheid, führt nunmehr folgendes neues Siegel: 

Die Bekanntmachung des Siegels erfolgt auf Grund
	
von § 26 der Richtlinien für das Siegelwesen in der
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Evangelischen Kirche in Deutschland (Siegelord-
nung) vom 31. August 1965 (KABl. 1966 S. 137). 
Das bisher geführte Siegel der Evangelischen Chris-
tus-Kirchengemeinde Buer ist nach Diebstahl außer 
Kraft gesetzt. 

Generalversammlung 2017

Bank für Kirche und Diakonie eG –
	

KD-Bank
	

Landeskirchenamt Bielefeld, 03.04.2017 
Az.: 912.1214 

Die nächste ordentliche Generalversammlung der 
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank findet 
am 

14. Juni 2017 
um 10.00 Uhr im Kongresszentrum Westfalenhallen 
in Dortmund statt. 

Personalnachrichten
	

Berufungen 
Pfarrerin Katrin Hirschberg-Sonnemann zur Pfarre-
rin der Ev. Auferstehungskirchengemeinde Hagen, 
1. Pfarrstelle, Ev. Kirchenkreis Hagen; 
Pfarrer Burkhardt Nolte zum Pfarrer der 1. Kreispfarr-
stelle des Ev. Kirchenkreises Paderborn; 
Pfarrerin Esther Witte zur Pfarrerin der Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Schlüsselburg, 1. Pfarrstelle (gemein-
same Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Schlüsselburg, der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heim-
sen und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Windheim), 
Ev. Kirchenkreis Minden. 

Beurlaubungen 
Pfarrer Hans-Jürgen Hoeppke, bisher beurlaubt für 
einen EKD-Auslandsdienst in Nigeria, infolge Über-
nahme eines Dienstes als Pfarrer der Ev.-Luth. Kirche 
in Peru mit Wirkung vom 1. Juli 2017 bis zum Ablauf 
des 30. Juni 2023 (§ 70 PfDG.EKD); 
Pfarrer Philipp Meyer, Ev. Kirchenkreis Herne, ge-
mäß § 71 PfDG.EKD für die Zeit vom 1. April 2017 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020. 

Versetzungen 
Pfarrerin Friederike Schmalfuß, zurzeit beurlaubt zur 
Ev. Landeskirche in Württemberg, mit Wirkung vom 
1. September 2017 zur Ev. Landeskirche in Württem-
berg (§ 79 PfDG.EKD). 

Ruhestand 
Pfarrer Dietrich Buettner, Ev. Kirchenkreis Münster, 
zum 1. Juni 2017; 
Pfarrer Jürgen Dittmer, Ev. Friedenskirchengemein-
de Castrop-Rauxel, 1. Pfarrstelle, Ev. Kirchenkreis 
Herne, zum 1. Juni 2017; 
Pfarrerin Gabriele Hornscheidt, Ev. Kirchenkreis 
Münster, zum 1. Mai 2017; 
Pfarrerin Helma Land, Ev. Kirchenkreis Siegen, zum 
1. Juni 2017; 
Pfarrer und Superintendent Hans Schmitt, Ev. Kir-
chengemeinde Schwelm, 2. Pfarrstelle, Ev. Kirchen-
kreis Schwelm, zum 1. Juni 2017. 

Todesfälle 
Pfarrer i. R. Hans-Viktor Diederichs, zuletzt Pfarrer 
der Ev. Kirchengemeinde Gelsenkirchen, Ev. Kir-
chenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid, am 
21. Februar 2017 im Alter von 86 Jahren; 
Pfarrer i. R. Willi Everding, zuletzt Pfarrer des Ev. 
Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid, am 
5. März 2017 im Alter von 71 Jahren; 
Pfarrer i. R. Hans-Ludwig Gelau, zuletzt Pfarrer der 
Ev. Kirchengemeinde Coesfeld, Ev. Kirchenkreis 
Steinfurt-Coesfeld-Borken, am 20. März 2017 im Al-
ter von 83 Jahren; 
Pfarrerin i. R. Irmela Lange, zuletzt freigestellte Pfar-
rerin bei der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, am 
18. Januar 2017 im Alter von 60 Jahren; 
Pfarrer i. R. Manfred Rausch, zuletzt Pfarrer der Ev. 
Kirchengemeinde Werl, Ev. Kirchenkreis Soest, am 
16. Februar 2017 im Alter von 68 Jahren; 
Pfarrer i. R. Gotmar Thiemann, zuletzt Pfarrer der 
Ev.-Ref. Kirchengemeinde Oberholzklau, Ev. Kir-
chenkreis Siegen, am 7. März 2017 im Alter von 
88 Jahren; 
Pfarrer i. R. Kurt Wernicke, zuletzt Pfarrer der Ev. 
Kirchengemeinde Valbert, Ev. Kirchenkreis Lüden-
scheid-Plettenberg, am 21. Februar 2017 im Alter von 
92 Jahren. 

Berufungen
zur Kreiskantorin/zum Kreiskantor 

Annette Arnsmeier ist mit Wirkung vom 1. Februar 
2017 auf unbefristete Zeit zur Kreiskantorin des Ev. 
Kirchenkreises Soest berufen worden. 
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Stellenangebote
	

Pfarrstellen 

Evangelische Kirche von Westfalen 

Kreispfarrstellen 
Besetzung durch Wahl des Kirchenkreises: 
7. Kreispfarrstelle (Ev. Religionslehre an Schulen), 
Ev. Kirchenkreis Arnsberg, zum 1. Mai 2017 (Dienst-
umfang 100 %). 
Bewerbungen sind an den Superintendenten des Ev. 
Kirchenkreises Arnsberg zu richten. 
Das Landeskirchenamt macht bei folgenden Kreis-
pfarrstellen von seinem Vorschlagsrecht Ge-
brauch: 
5. Kreispfarrstelle (Schulreferat und Öffentlichkeits-
arbeit), Ev. Kirchenkreis Herne, zum 1. Mai 2017 
(Dienstumfang 100 %). 

Gemeindepfarrstellen 
Kirchengemeinden mit Luthers Katechismus 
Besetzung durch Gemeindewahl: 
5. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Bochum, Ev. 
Kirchenkreis Bochum, zum 1. Mai 2017 (Dienstum-
fang 100 %); 
3. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde Ha-
gen, Ev. Kirchenkreis Hagen, zum 1. Mai 2017 (Pfarr-
stelle, in der auch eingeschränkter pfarramtlicher 
Dienst wahrgenommen werden kann, Dienstumfang 
75 %). 
Bewerbungen sind über die Superintendentin/den Su-
perintendenten des jeweiligen Kirchenkreises an die 
Presbyterien zu richten. 

Sonstige Stellen 

Pfarrstelle bei der Bundespolizei
in Sankt Augustin 

Bei der Bundespolizei steht die Stelle des evangeli-
schen Pfarrers/der evangelischen Pfarrerin, mit 
Dienstsitz in Stankt Augustin, zum 1. September 2017 
zur Wiederbesetzung an. 
Zum Seelsorgebereich der Bundespolizeidirektion 
Sankt Augustin gehören u. a. die Bundespolizeiin-
spektionen Köln, Köln/Bonn Flughafen, Kleve, 
Münster, Dortmund, Düsseldorf, Düsseldorf Flugha-
fen, Aachen, die Bundespolizeiinspektion Kriminali-
tätsbekämpfung Köln, die Mobile Kontroll- und Über-

wachungseinheit (MKÜ) der Bundespolizeidirektion 
Sankt Augustin. 
Dienstzimmer und Dienstkraftfahrzeug sind in Sankt 
Augustin vorhanden. Der Pfarrer/Die Pfarrerin wird in 
seinen/ihren dienstlichen Aufgaben von einem zivilen 
Mitarbeiter der Bundespolizei unterstützt. 
Einstellungsvoraussetzungen sind 
- ein mindestens dreijähriges theologisches Studium 
an einer deutschen staatlichen Hochschule, 

- Berechtigung zur Ausübung eines Pfarramtes in 
einer Gliedkirche der EKD (öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis), 

- eine mehrjährige Praxiserfahrung in der Seelsorge 
und im Unterricht. 

Mit der Stelle sind folgende Aufgaben verbunden: 
1. Seelsorge in der Bundespolizei 
2. Seelsorgerliche Begleitung bei Einsätzen der Bun-
despolizei 

3. Berufsethischer Unterricht 
4. Durchführung 	von kirchlichen und berufsethi-
schen Tagungen 

5. Durchführung von „Kirchlichen Bildungsangebo-
ten“ 

6. Gottesdienste 
7. Kasualien 

Erwartet werden: 
- Die Bereitschaft, sich der Probleme der Angehöri-
gen der Bundespolizei durch nachgehende und auf-
suchende Seelsorge, Beratung, Moderation, Kri-
senintervention und seelsorgerliche Begleitung bei 
Einsätzen engagiert anzunehmen. 

- Die Bereitschaft zur Teilnahme an Weiterbildung 
zur Stressbearbeitung nach belastenden Ereignis-
sen (SbE/CISM). 

- Die Bereitschaft – soweit es die gesundheitlichen 
Voraussetzungen zulassen und nach entsprechen-
der Vorbereitung – Angehörige der Bundespolizei 
in Krisenregionen im Ausland im Rahmen von 
kurzen Betreuungsreisen zu besuchen. 

- Theologische und pädagogische Kompetenz, ethi-
sche Fragen im berufsethischen Unterricht und bei 
berufsethischen Lehrgängen kontrovers und rich-
tungweisend zu reflektieren. 

- Kompetenz im Umgang mit Fragen, die im Span-
nungsfeld von Staat und Kirche stehen. 

- Der Wille, in ökumenischer Gemeinschaft mit dem 
zuständigen katholischen Pfarrer in der Bundespo-
lizei zusammenzuarbeiten. 

- Die Fähigkeit, in Gottesdiensten und Andachten 
die Belange der Bundespolizeiangehörigen in ihrer 
besonderen Situation zu beachten und auch Men-
schen anzusprechen, die in Distanz zur Kirche ste-
hen oder konfessionslos sind. 
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- Die Bereitschaft, sich im Netzwerk von Ärzten, 
Sozialberatern, Dienstvorgesetzten, Interessenver-
tretungen als Seelsorger/in einzubringen. 

- Führungsaufgaben wahrzunehmen und die Fähig-
keit, im Team zu arbeiten. 

- Die Bereitschaft, den Kontakt zu den Kirchen und 
ihren Einrichtungen im Dienstbereich zu pflegen. 

Der Dienst als Seelsorger/in in der Bundespolizei wird
	
auf der Grundlage der Vereinbarung über die Evan-
gelische Seelsorge im Bundesgrenzschutz (Bundes-
polizei) vom 12. August 1965 wahrgenommen.
	
Der Pfarrer/Die Pfarrerin steht im Angestelltenver-
hältnis (beihilfeberechtigt).
	
Die Vergütung erfolgt in Höhe der Dienstbezüge eines
	
Bundesbeamten (Besoldungsgruppe A 14 Bundesbe-
soldungsgesetz).
	
Die Dienstzeit beträgt 6 Jahre. Eine Verlängerung bis
	
zu einer Gesamtdienstzeit von max. 12 Jahren ist mög-
lich.
	
Eine Einarbeitung mittels Hospitation und Informa-
tion ist gewährleistet.
	
Die Bereitschaft, in den Nahbereich von Sankt Au-
gustin zu ziehen, ist Voraussetzung für eine Bewer-
bung.
	
Bewerbungsschluss: 15. Juni 2017
	
Die Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen rich-
ten Sie bitte auf dem Dienstweg über Ihre Landeskir-
che an:
	
Der Evangelische Dekan der Bundespolizei
	
Dr. Helmut Blanke
	
Heinrich-Mann-Allee 103
	
14473 Potsdam
	
Tel.: 0331/97997-9840
	
Fax: 0331/97997-9841
	
E-Mail: bpolp.ev-dekan.potsdam@polizei.bund.de
	

Berichtigungen
	

Richtlinie
	
für Tageseinrichtungen für Kinder

in der Ev. Kirche von Westfalen
	

(TfK-RL)
	

Die Richtlinie für Tageseinrichtungen für Kinder in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen (TfK-RL) 
(KABl. 2008 S. 336) ist wie folgt zu berichtigen: 
Im § 2 Nummer 2 sind die Sätze 3 und 4 identisch. 
Satz 4 wird hiermit gestrichen. 

Satzung

für das Kindergartenwerk

des Ev. Kirchenkreises Unna
	

Die Änderung der Satzung für das Kindergartenwerk 
des Evangelischen Kirchenkreises vom 22. Juni 2016 
(KABl. 2016 S. 305) ist wie folgt zu berichtigen: 
Im § 1 ist bei dem Änderungsbefehl mit der laufenden 
Nummer 6 die Zitierung „§ 12 Absatz 1 Ziffer 6“ durch 
die Zitierung „§ 12 Absatz 6“ zu ersetzen. 

Rezensionen
	

Die Buchbesprechungen werden allein von den jewei-
ligen Rezensenten verantwortet. 

John Eliot Gardiner:
	
„Bach – Musik für die Himmelsburg“


Rezensentin: Gudrun Mawick
	
Carl Hanser Verlag, München 2016, 760 Seiten, Fester 
Einband, 34,00 €, ISBN 978-3-446-24619-5 
Mindestens einmal täglich begegnete John Eliot Gar-
diner als Kind dem großen Komponisten – und zwar 
nahezu persönlich. Denn in seinem Elternhaus hing 
das (Original!) des besterhaltenen zeitgenössischen 
Porträts von Johann Sebastian Bach über der Treppe 
auf dem Weg zum Schlafengehen. Aber auch akkus-
tisch prägte Musik das Leben in der Alten Mühle zu 
Dorset: Nicht nur vor dem Essen und beim Reiten 
wurde gesungen. Sondern auch an jedem Sonntag-
morgen erklangen auf dem Bauernhof Werke euro-
päischer A-capella-Chormusik, dargeboten von der 
Familie zusammen mit benachbarten Freunden. 
Dies wurde zum „Grundwortschatz“ des heute be-
rühmten Dirigenten, der die Originalklangbewegung 
wesentlich voranbrachte und bis in die Romantik hi-
nein ausweitete. 
So ist sein Bach-Buch von einer weiten kulturge-
schichtlichen Perspektive geprägt, aber auch eng mit 
persönlichen Bezügen verbunden. Denn Gardiner hat 
fleißig Quellenmaterial und Sekundärliteratur stu-
diert, aber alles mit seiner eigenen lustvollen Erfah-
rung des aktiven Musizierens verbunden. 
Sein opulentes Panorama mit dem Fokus auf die Re-
gion Sachsen-Thüringen im 18. Jahrhundert liest sich 
außerordentlich spannend und berührend. Besonders 
interessant ist dabei die Perspektive des Briten auf 
Deutschland an der Schwelle der Aufklärung. Dabei 
blickt er nicht bloß auf Entwicklungen in Musik und 
Theologie. Auch soziologische Faktoren wie die Er-
nährungsweise der damaligen Bevölkerung und ihre 
Prägung durch den Thüringer Wald sind ihm wichtig. 
So gelingen ihm unterhaltsam verfasste Längs- und 
Querschnitte durch das damalige kulturelle Leben, die 
mit gut ausgewählten Abbildungen illustriert sind. 

mailto:bpolp.ev-dekan.potsdam@polizei.bund.de
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Doch in aller Weite verliert er seinen Leitstern nicht: 
Das Bedeutung des geistlichen Vokalwerks Johann 
Sebastian Bachs für heutige Menschen. Vielfach hat 
Gardiner seine Oratorien und Passionen aufgeführt. 
Doch als das große Abenteuer seines Lebens mit dem 
großen Thomaskantor erwies sich die „Wallfahrt“ mit 
allen seiner fast 200 erhaltenen Kirchenkantaten im 
Jahr 2000. Innerhalb eines Kalenderjahrs führte er alle 
Kantaten in verschiedenen europäischen Kirchen auf 
– an dem Sonn- oder Feiertag, für den sie damals ge-
schrieben wurden. Ein bisher einmaliges Projekt, das 
dem Dirigenten tiefe Einblicke in Bachs Schlüssel-
werke bescherte und von der Überzeugung getragen 
war: Diese Kantaten transportieren eine universelle 
Hoffnungsbotschaft, die unabhängig ist vom kulturel-
len, religiösen oder musikalischen Hintergrund eines 
Menschen. Sich davon berühren zu lassen, dazu for-
dert Bach alle auf, die ihm durch die Zeiten zuhören. 
Diese Thesen markiert Gardiner als seine persönliche 
Sicht. Um sie zu belegen, verbindet er jedoch äußerst 
kundig schmale Forschungserkenntnisse mit seinen 
reichhaltigen aufführungspraktischen Erfahrungen. 
Denn über Bachs Privatleben ist wenig bekannt, Briefe 
oder andere private Dokumente sind nicht überliefert. 
Die Quellenlage ist also dünn, allenfalls einige Ein-
gaben und Beschwerden an die Leipziger Obrigkeit 
liegen vor. „Wer war Bach als Mensch?“ – diese Frage 
durchzieht das Buch des Briten. Gardiner ist der An-
sicht, dass sich etwas vom Wesen Bachs und dessen 
Ansichten aus seinen Werken herauslesen lässt. In sei-
ner Musik seien vielschichtige Charakterzüge des 
Komponisten verborgen – mal fromm, dann wieder 
rebellisch, verbunden mit Empathie und Humor. 
So sieht Gardiner BWV 174 „Ich liebe den Höchsten 
von ganzem Ergötzen“ für den Pfingstmontag 1729 als 
„Protestkantate“, die gegen einen aktuellen Entschluss 
des Stadtrates gedacht ist: Denn kurz zuvor wurde ent-
schieden, auch unmusikalische Schüler an der Tho-
masschule aufzunehmen. Und die Gesangspartien des 
Werkes sind ungewöhnlich schlicht gehalten, während 
im Orchesterpart der Glanz des Feiertages entfaltet ist. 
Solche Beobachtungen lassen sich natürlich nicht be-
weisen, sondern bleiben Spekulation. Doch es ist keine 
selbstgefällige Fabulierlust, die Gardiner zu solchen 
Thesen führt, sondern der Eros des vielfältig Kundi-
gen. 
Besonders gelungen ist die farbige Schilderung Leip-
zigs in der Spannung zwischen kosmopolitischem 
Fortschritt und sächsischem Provinzbürgertum. Die 
Opernbegeisterten an der Pleiße waren nicht zahlreich 
genug, um ein eigenes Haus zu halten und wirklich 

berühmte Künstler dauerhaft zu verpflichten. Aber die 
bürgerliche Kaffeehauskultur blühte in der aufstre-
benden Messestadt, und es gab dort eine der damals 
noch seltenen öffentlichen Bibliotheken. 
Sehr eindrucksvoll malt Gardiner das gottesdienstli-
che Leben der damals geschlossen lutherischen Stadt-
gesellschaft zwischen Faszination und Grauen: Die bis 
zu vierstündigen (!) Gottesdienste in den Hauptkir-
chen waren das zentrale Ereignis im städtischen Le-
ben. Sie müssen gedrängelt voll und überaus unruhig 
gewesen sein. Denn etliche Leute verließen die Kirche 
früher. Andere kamen erst später – während der Kan-
tate – zur Predigt. Dabei reagierten die auf den Em-
poren sitzenden Männer mitunter lautstark auf die un-
ten in die Bänke einziehenden Frauen. Es soll inner-
halb der Reihen beheizte Privatkapellen mit Zeitungen 
gegeben haben – eigentlich unvorstellbar für protes-
tantische Gottesdienste. Leider ist an direkten Reakti-
onen der Gemeinde auf Bachs gottesdienstliche Musik 
nichts überliefert. Mehrfach gibt Gardiner seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass sich in dem umfangreichen noch 
unausgewerteten Material des Leipziger Bach-Archi-
ves demnächst dazu etwas findet. 

In 14 Kapiteln nähert sich der Dirigent dem Leben und 
Werk Bachs. Dabei geht er biografisch vor – jedoch 
ohne einen lückenlosen Lebensbericht schreiben zu 
wollen. Vielmehr stellt er jeden Abschnitt unter ein 
diese Phase beherrschendes Thema, z. B. „das Räder-
werk des Glaubens“ oder „Kantaten oder Kaffee?“. So 
gelingt ihm ein farbiges Kaleidoskop, das dennoch 
zielstrebig das geistliche Schaffen des großen Tho-
maskantors in den Blick nimmt und für heutige Men-
schen zu erschließen versucht. 

Dabei bietet er wegen seiner kulturhistorischen Weite 
verschiedene Zugänge an, wendet sich also nicht nur 
an Bach-Freaks. Sicher hilft es, von den zahlreichen 
besprochenen Kirchenkantaten etwas „im Ohr“ zu ha-
ben, um sich leichter auf die Erlebnisse und Erkennt-
nisse einzulassen, die Gardiner dazu erzählt. Aber das 
Buch kann auch dazu verlocken, parallel zur Lektüre 
in die Welt der Kantaten einzusteigen. Sie alle sind 
online oder in verschiedenen Gesamteinspielungen 
auf CD verfügbar. Auch den beiden häufig aufgeführ-
ten Passionen widmet der erfahrene Dirigent je ein 
Kapitel, in dem er die unterschiedlichen Absichten 
und Dramaturgien ihres Komponisten beschreibt. 

Nicht nur seine umfänglichen Kenntnisse, sondern 
auch die Lust und die existenzielle Freude des Ver-
fassers am Sujet springen die Leserin/den Leser aus 
jeder Seite an und lassen die fast 700 Seiten zu einem 
wirklichen Genuss werden. 
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